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Grundstückseigentümer

Abgrenzung von Anschaffungs- 
und Erhaltungskosten bei gemischt 
genutzten Gebäuden
Die Abgrenzung von Anschaffungs- zu 
Erhaltungsaufwendungen bei einem 
Gebäude richtet sich nach dem Nut-
zungs- und Funktionszusammenhang 
der einzelnen Gebäudeteile. Dies sind 
eigen- oder fremdgewerbliche Zwe-
cke oder die Nutzung zu eigenen oder 
fremden Wohnzwecken. Für jeden Ge- 
bäudeteil hat eine separate Beurtei-
lung zu erfolgen.
	 Anschaffungskosten entstehen, um
ein Gebäude zu erwerben oder es in 
einen betriebsbereiten Zustand zu ver-
setzen. Ein Gebäude ist betriebsbereit, 
wenn es seiner Zweckbestimmung 
entsprechend genutzt werden kann.

1	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2	 Für den abgelaufenen Monat.

3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne 
Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalender-	
vierteljahr.

4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

5	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf	
dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zah-	
lung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanz-
amt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugs-	
ermächtigung erteilt werden.

7	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 
laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschrift-
verfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 21.04./25.05.2011) an die jeweilige Einzugsstelle über-
mittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach 
Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat April 2011 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die Sie 
interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Nachträglich in auch privat genutzte Fahrzeuge eingebaute Sonderausstattung 
soll nicht mehr in die Bemessungsgrundlage für die 1 %-Regelung einbezogen 
werden, meint der Bundesfinanzhof. Ob der Gesetzgeber diese Meinung teilt 
oder mit einem Nichtanwendungsgesetz reagiert, bleibt abzuwarten.

Vermieter müssen sich auf Nichtberücksichtigung von Verlusten einstellen, 
wenn Gebäude oder Gebäudeteile längere Zeit unbewohnt sind und eine 
Neuvermietung nicht gelingt.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Termine Steuern / Sozialversicherung April / Mai 2011

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 11.04.2011 1 10.05.2011 2

Umsatzsteuer   11.04.2011 3 10.05.2011 4 

Ende der Schonfrist	 Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:	 Scheck 6

14.04.2011 13.05.2011

07.04.2011 06.05.2011

Gewerbesteuer Entfällt 16.05.2011

Grundsteuer Entfällt 16.05.2011

Ende der Schonfrist	 Überweisung 5 
obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:	 Scheck 6

Entfällt 19.05.2011

Entfällt 12.05.2011

Sozialversicherung 7 27.04.2011 27.05.2011

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.
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	 Bei Wohngebäuden gehört zur 
Zweckbestimmung die Entscheidung 
nach der Ausstattung (sehr einfach, 
mittel oder sehr anspruchsvoll). Mo-
dernisierungsaufwendungen sind als 
Anschaffungskosten zu behandeln, 
wenn der Ausstattungsstandard in 
mindestens drei der vier funktionswe-
sentlichen Bereiche (Heizung, Sanitär, 
Elektro und Fenster) angehoben wird. 
Wiederherstellungskosten funktions- 
untüchtiger, aber für die Nutzung un-
erlässlicher Gebäudeteile sind als Her-
stellungskosten anzusehen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten durch Aufwendungen für 
ein leer stehendes zur Vermietung 
vorgesehenes Gebäude
Aufwendungen für ein leer stehendes 
Gebäude können als vorab entstan-
dene Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben abzugsfähig sein. Zur Aner-
kennung werden aber ernsthafte und 
nachhaltige Vermietungsbemühungen 
in belegbarer Form vorausgesetzt. 
Außerdem müssen die entstandenen 
Aufwendungen in einem wirtschaft- 
lichen Zusammenhang mit der zukünf-
tigen Einkunftsart stehen.
	 Zeigt sich aufgrund vergeblicher 
Vermietungsbemühungen, dass für das 
Objekt kein Markt besteht, können bau-
liche Umgestaltungen erwartet wer- 
den, um einen vermietbaren Zustand 
zu erreichen. Untätigkeit oder länger-
fristiges in Kauf nehmen eines unun-
terbrochenen Leerstands sprechen ge-
gen eine Vermietungsabsicht oder für 
deren Aufgabe.
	 Unter Berücksichtigung der vor- 
genannten Grundsätze ist bei einem 
Leerstand von mehr als 20 Jahren al-
lein aus diesem Grund zu unterstellen, 
dass zu keiner Zeit eine Vermietungs-
absicht bestanden hat. Gleiches gilt, 
wenn über einen Zeitraum von zehn 
Jahren Renovierungsarbeiten durch-
geführt werden, deren zielgerichtete 
alsbaldige Beendigung nicht erkennbar 
und der Entschluss zur Vermietung 
nicht absehbar ist.

	 Um eine Vermietungsabsicht be-
urteilen zu können, ist nicht nur auf 
einen einzelnen Veranlagungszeitraum 
abzustellen. Umstände aus früheren 
Jahren sind ebenso zu berücksichtigen 
wie solche bis zum Abschluss eines 
möglichen Klageverfahrens, denn die 
Gewinnerzielungsabsicht ist ein durch 
Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit ge-
prägtes Tatbestandsmerkmal.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Vermieter kann bei Übertragung 
der Gartenpflege auf den Mieter 
keine bestimmte Gartengestaltung 
verlangen
In der Entscheidung des Landgerichts 
Köln hatte der Vermieter im Mietver-
trag die Gartenpflege auf den Mieter 
übertragen. Für den Fall, dass der Mie-
ter die Gartenpflege gänzlich unter-
lässt, sollte der Vermieter berechtigt 
sein, diese anderweitig in Auftrag zu 
geben. Der Vermieter begehrte vom 
Mieter Kostenersatz für die durch eine 
Gartenfirma vorgenommenen Arbei-
ten, da sich der bei Mietbeginn über-
lassene englische Rasen in eine Wiese 
mit Klee und Unkraut gewandelt hatte.
	 Das Gericht versagte dem Vermie-
ter eine Kostenerstattung. Nach den 
vertraglichen Vereinbarungen sei die 
Gartenpflege Sache des Mieters. Dem 
Vermieter stehe deshalb kein Direkti-
onsrecht hinsichtlich der Gartengestal-
tung zu. Wenn der Mieter eine Wiese 
mit Wildkräutern einem englischen 
Rasen vorzieht, ist diese Veränderung 
nicht auf eine Vernachlässigung des 
Gartens im Sinne des Mietvertrags zu-
rückzuführen.

Ehegatten

Zusammenveranlagung von 
unbeschränkt einkommensteuer- 
pflichtigen Staatsangehörigen der 
Europäischen Union
In der Bundesrepublik unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtige Staatsan- 
gehörige der EU/des EWR können ab 
2008 ohne Einschränkung die Zusam-
menveranlagung mit ihrem im EU/
EWR Ausland lebenden Ehegatten 

beanspruchen. Dieses Wahlrecht ist 
sonst an keine anderen Voraussetzun-
gen gebunden.
	 In der Rechtslage bis einschließlich 
2007 kam eine Zusammenveranlagung 
nur dann in Frage, wenn die gemein-
samen Einkünfte der Ehegatten zu 
mehr als 90 % der deutschen Einkom-
mensteuer unterlegen haben oder die 
ausländischen Einkünfte der Ehegatten 
den doppelten Grundfreibetrag nicht 
überschritten. Diese Voraussetzungen 
sind ab 2008 weggefallen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Verfassungsbeschwerden gegen die 
Heranziehung glaubensverschie-
dener Ehegatten zur Kirchensteuer 
nicht zur Entscheidung angenommen
Ehegatten, von denen nur einer der 
steuerberechtigten Kirche angehört 
(sog. glaubensverschiedene Ehen), 
müssen ein besonderes Kirchgeld zah-
len. Dies ist bisher in den Ländern Bay-
ern, Niedersachsen, Nordrhein West-
falen und Thüringen der Fall. Gegen 
die Festsetzung des Kirchgelds hatten 
Betroffene Verfassungsbeschwerden 
eingereicht.

	 Das Bundesverfassungsgericht hat 
diese Verfassungsbeschwerden nicht 
zur Entscheidung angenommen.

Hinweis
Damit werden weitere Einsprüche 
keine Aussichten mehr auf Erfolg 
haben.
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Nachträglicher Einbau von Sonder- 
ausstattungen in Dienstwagen 
erhöht nicht den pauschalen 
Nutzungswert
Der Bundesfinanzhof hat entschie-
den, dass der nachträgliche Einbau 
einer Flüssiggasanlage in ein auch 
zur Privatnutzung überlassenes 
Dienstfahrzeug nicht als Sonder-
ausstattung in die Bemessungs-
grundlage der sog. 1 %-Regelung 
einzubeziehen ist.
Die Bemessungsgrundlage sei 
stets bezogen auf den Zeitpunkt 
der Erstzulassung nach dem inlän-
dischen Listenpreis zuzüglich der 
Kosten für Sonderausstattungen 
einschließlich der Umsatzsteuer. 
Nachträglich eingebaute Sonder-
ausstattungen erhöhen die Bemes-
sungsgrundlage nicht.

Hinweis
Es bleibt abzuwarten, ob das Bun-
desministerium der Finanzen mit 
einem Nichtanwendungserlass rea- 
giert oder der Gesetzgeber das Ge-
setz ändert.

Erben/Vererben

Unwirksames Testament kann Grund-
lage für die Erbschaftsteuer sein
Eine Erblasserin hatte in einer münd-
lichen Erklärung ihre Stieftochter zur 
Alleinerbin eingesetzt. Ein schriftliches 
Testament darüber lag allerdings nicht 
vor. Nach Eintritt des Todes akzeptierte 
ein Teil der gesetzlichen Erben den nur 
mündlich zum Ausdruck gebrachten 
letzten Willen der Erblasserin. Der an-
dere Teil der gesetzlichen Erben bestritt 
die Rechtmäßigkeit der mündlichen 
Vereinbarung und trat das Erbe an.
	 Das Finanzamt erkannte die Ver-
zichtserklärung der weichenden Erben 
nicht an. Es setzte Erbschaftsteuer 
fest, obwohl diese Personen die Erb-
schaft nicht angetreten und ihren An-
teil auf die Stieftochter der Erblasserin 
übertragen hatten.
	 Der Bundesfinanzhof widersprach 
dieser Rechtsauffassung und hob die 
Steuerfestsetzung auf. Eine Verfügung 
von Todes wegen kann auch im Fall ih-
rer Unwirksamkeit anzuerkennen sein. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die 
Ausführung dem Willen des Erblas- 
sers entspricht und sowohl die Be-
günstigten als auch die Belasteten das 
Ergebnis anerkennen. Dabei ist nicht 
erforderlich, dass die unwirksame Ver-
fügung in vollem Umfang befolgt wird. 
Auch eine lediglich eingeschränkte An-
erkennung reicht aus.

Zahlung ausländischer Schenkung-
steuer als rückwirkendes Ereignis
Die nach Eintritt der Bestandskraft ei- 
nes deutschen Schenkungsteuerbe- 
scheids erfolgte Zahlung einer anre-
chenbaren ausländischen Steuer stellt 
ein rückwirkendes Ereignis dar. Dies 
hat zur Folge, dass ein bestandskräf-
tiger Steuerbescheid nachträglich zu 
ändern ist.
	 Das Erbschaftsteuergesetz sieht 
vor, dass in bestimmten Fällen auslän-
dische Erbschaftsteuer auf die festge-
setzte deutsche Erbschaftsteuer anzu-
rechnen ist. Da bei Auslandsvermögen 
vielfach erst später festgestellt wird, 
ob und in welcher Höhe ausländische 
Erbschaftsteuer festzusetzen und zu 

zahlen ist, kann eine Anrechnung in der 
Regel auch erst zu diesem Zeitpunkt 
erfolgen. Eine ausdrückliche Vorschrift 
dazu, wie in solchen Anrechnungsfäl-
len zu verfahren ist, fehlt im Erbschaft-
steuergesetz. Aus diesem Grund sind 
die Grundsätze der Abgabenordnung 
anzuwenden.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Missbrauch von Bonuspunkten
Wenn Mitarbeiter Bonuspunkte miss-
brauchen (Klebemärkchen oder Punkte 
auf einer Kundenkarte), kann dies zur 
Kündigung führen. Nicht immer dürfen 
Arbeitgeber dabei allerdings auf eine 
Abmahnung verzichten. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Hessen im Falle 
eines Tankstellenmitarbeiters entschie-
den, der Umsätze von Kunden in Höhe 
von ca. 230 € auf die Kundenkarte ei-
ner seiner Kollegen gebucht hatte. Die 

Kunden hatten zwar getankt, nahmen 
aber nicht an dem Bonusprogramm teil.
	 Zwar sah das Gericht in dem Ver- 
halten des Tankstellenmitarbeiters ein 
schwerwiegendes Fehlverhalten. Da 
das Bonussystem in bestimmten Fäl-
len Umbuchungen zulasse, habe es 
aber einer Aufklärung des Mitarbeiters 
über die Konsequenzen eines miss-
bräuchlichen Umgangs mit Kundenkar-
ten bedurft. Da eine solche vorherige 
Belehrung im vorliegenden Verfahren 
nicht nachgewiesen werden konnte, 
sei eine Abmahnung erforderlich. Die 
Aushändigung eines 30-seitigen Be-
nutzerhandbuchs reiche nicht aus.

Unternehmer/Beteiligungen

Voraussichtlich dauernde Wert- 
minderung ist Voraussetzung für 
eine Teilwertabschreibung
Für Unternehmer, die ihren Gewinn 
durch Betriebsvermögensvergleich er-
mitteln, stellt sich bei der Bewertung 
eines aktiven Wirtschaftsguts die Fra-
ge, ob eine voraussichtlich dauernde 
Wertminderung als Voraussetzung für 
eine Teilwertabschreibung vorliegt. Hier- 
zu muss bei einem Wirtschaftsgut des 
abnutzbaren Anlagevermögens der Wert 
des Wirtschaftsguts zum Bilanzstich-
tag mindestens für die halbe Restnut-
zungsdauer unter dem planmäßigen 
Restbuchwert liegen. Es ist auf die 
objektive Restnutzungsdauer des Wirt-
schaftsguts abzustellen. Die individu-
elle Verbleibensdauer beim Unterneh-
mer ist unerheblich. Die Veräußerung 
eines Wirtschaftsguts vor Ablauf sei-
ner objektiven Restnutzungsdauer, die 
zu einem Verlust führt, berechtigt also 
nicht automatisch zu einer Teilwertab-
schreibung.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Nachforderungszinsen keine 
abzugsfähigen Betriebsausgaben
Zu den nicht abzugsfähigen Steuern 
vom Einkommen gehören auch die da-
rauf entfallenden Nebenleistungen wie 
Nachforderungszinsen, auch wenn sie 
auf Grund einer Rückforderung über-
höhter Körperschaftsteueranrechnung 



innergemeinschaftlicher Erwerb in dem 
anderen EU-Mitgliedstaat erschwert wird.

	 Der Bundesfinanzhof hat die Fra-
ge, ob eine steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferung die Mitteilung und 
Aufzeichnung der Umsatzsteuer-Iden-
tifikationsnummer voraussetzt, dem 
Europäischen Gerichtshof zur Vorab- 
entscheidung vorgelegt.

Änderung der Umsatzsteuer erst 
nach Rückgewähr einer Anzahlung
Die Umsatzsteuer entsteht im Regel-
fall mit Ablauf des Voranmeldungszeit-
raums, in dem die Leistung ausgeführt 
wurde. Vereinnahmt der Unternehmer 
das Entgelt ganz oder teilweise vor 
Ausführung der Leistung (sog. An-
zahlung), entsteht die Umsatzsteuer 
schon mit der Vereinnahmung.
	 Wird die Leistung später nicht er-
bracht oder rückabgewickelt, kann der 
Unternehmer die Umsatzsteuer auf 
die Anzahlung erst vom Finanzamt 
zurückverlangen, wenn er die Anzah-
lung tatsächlich zurückgezahlt hat. Der 
Anspruch des Vertragspartners auf 
Rückzahlung reicht nicht aus, um die 
Umsatzsteuer bereits vom Finanzamt 
zurückverlangen zu können. Dies gilt 
auch dann, wenn der Unternehmer 
wie im Regelfall die Umsatzsteuer 
nach vereinbarten (und nicht nach ver-
einnahmten) Entgelten versteuert.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Sonstiges

Kürzung des Höchstbetrags für 
Unterhaltsleistungen an Unterhalts-
empfänger im Ausland
Aufwendungen für den Unterhalt einer 
unterhaltsberechtigten Person können 
bis zu einem Höchstbetrag (ab 2011 
von 8.004 € pro Jahr) als außerge-
wöhnliche Belastung abgezogen wer-
den. Dabei sind nicht nur das eigene 
Einkommen und das Vermögen des 
Unterhaltsberechtigten zu berücksich-
tigen, sondern auch dessen Wohnsitz. 
Lebt der Unterhaltsberechtigte im Aus-
land, wird der Höchstbetrag entspre-
chend der Ländergruppeneinteilung 
angepasst.
	 Der Bundesfinanzhof hat den Ab- 
zug von Unterhaltsaufwendungen an 
eine in St. Petersburg wohnende Mut-
ter nur bis zu einem Höchstbetrag 
von 1.721 € zugelassen und die Län-
dergruppeneinteilung, die die durch-
schnittlichen Lebensverhältnisse eines 
Staates berücksichtigt, bestätigt.

im Zusammenhang mit Beteiligungs-
einkünften gezahlt worden sind.
	 Bei Anteilseignern einer Personen-
gesellschaft wurden nach Umwand- 
lung der Gesellschaft in eine Aktien- 
gesellschaft Körperschaftsteuern aus 
diesem Umwandlungsvorgang in erheb-
licher Höhe auf die Steuerschuld an- 
gerechnet. Nach einer Außenprüfung 
reduzierte sich das anrechenbare Kör- 
perschaftsteuerguthaben mit der Fol-
ge, dass auf die danach festzusetzende 
Einkommensteuernachzahlung Nach-
forderungszinsen erhoben wurden. 
Die Gesellschafter waren der Ansicht, 
dass diese Nachforderungszinsen als 
Sonderbetriebsausgaben zu erfassen 
seien, weil sie ursächlich im Zusam-
menhang mit den gewerblichen Ein-
künften stünden.
	 Der Bundesfinanzhof hat hier wi-
dersprochen und darauf hingewiesen, 
dass Steuern vom Einkommen und die 
darauf entfallenden Nebenleistungen 
weder bei den einzelnen Einkunfts- 
arten noch vom Gesamtbetrag der 
Einkünfte abgezogen werden können. 
Das gilt auch für zurück geforderte 
überhöhte Steuererstattungen und die 
darauf entfallenden Nebenleistungen.

Umsatzsteuer

Europäischer Gerichtshof muss 
klären, ob eine steuerfreie inner-
gemeinschaftliche Lieferung die 
Angabe der Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer voraussetzt
Liefert ein deutscher Unternehmer Ge-
genstände an einen Unternehmer in 
einem anderen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union, ist diese Lieferung als 
sog. innergemeinschaftliche Lieferung 
unter bestimmten Voraussetzungen 
umsatzsteuerfrei. In der Rechtspre-
chung ist bisher nicht geklärt, ob zu 
den Voraussetzungen gehört, dass der 
Leistungsempfänger dem leistenden 
Unternehmer eine ihm von einem an-
deren EU-Staat erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer mitteilt und der 
leistende Unternehmer diese Nummer 
aufzeichnet. Dafür könnte sprechen, 
dass andernfalls die Besteuerung als 
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